
GEMEINDE WILLINGSHAUSEN

31. ÄNDERUNG DES 
FLÄCHENNUTZUNGSPLANS

Gemarkung Willingshausen

PLANZEICHENERKLÄRUNG (Auszug)

- ENTWURF -         Januar 2026

VOR DER ÄNDERUNG Maßstab 1:15.000 NACH DER ÄNDERUNG Maßstab 1:15.000

VERFAHRENSVERMERKE
Die Durchführung des Verfahrens zur 31. Änderung des Flächennutzungsplans wurde 
von der Gemeindevertretung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 03.04.2025 beschlossen 
(Aufstellungsbeschluss). Der Beschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht am 
03.09.2025.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur Änderung des Flächennutzungsplans 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 08.09.2025 bis einschließlich dem 
10.10.2025 durchgeführt.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 05.09.2025 bis 10.10.2025 
durchgeführt.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Flächennutzungsplanänderung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB wurde am ................ von der Gemeindevertretung beschlossen und am 
................ ortsüblich bekannt gemacht. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 
................ bis einschließlich dem ................. Die öffentliche Bekanntmachung und die 
nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB 
zusätzlich in das Internet eingestellt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
................ bis einschließlich dem .................

Die Flächennutzungsplanänderung wurde am ................ von der Gemeindevertretung 
beschlossen.

Willingshausen, den ................ .....................................
Bürgermeister

Die Flächennutzungsplanänderung wurde gemäß § 6 Abs. 1 BauGB am .............. ge- 
nehmigt.

Genehmigungsvermerke:

Die Erteilung der Genehmigung wurde gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am ................ ortsüb- 
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung ist die Flächennutzungsplan- 
änderung wirksam geworden.

Willingshausen, den ................ .....................................
Bürgermeister
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Änderungsbereich

Bodendenkmäler (HG = Hügelgrab)

Landschaftsschutzgebiet

Wasserschutzgebiet

Kreisstraße

Wanderweg vorhanden

Wanderweg geplant

Wald

Vorranggebiet für Erholung

Neustadt

WIND

Willingshausen

Bernsburg

Rechtsgrundlagen
Die Aufstellung des Flächennutzungsplans erfolgt nach den 
Bestimmungen
des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. vom 03. November 2017, 
geändert d. Gesetz vom 12. August 2025;
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21. November 
2017, geändert d. Gesetz vom 03. Juli 2023;
der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990,
geändert d. Gesetz vom 12. August 2025
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Sicherstellung der derzeitigen Nutzung 
(Waldwiesentäler)

Sonderbaufläche Windenergie und 
waldwirtschaftliche Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO, § 5 Abs. 2 Nr. 9b 
BauGB) zugleich Beschleunigungsgebiet für die 
Windenergie an Land (§ 249c BauGB), 
Rotor-Out-Fläche
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